Erläuterungen zur Antragsstellung auf Mittel aus Studienbeiträgen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Professorinnen und Professoren, liebe Fachvertreterinnen und Fachvertreter,
seit einigen Jahren werden an der Universität Augsburg und der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät Studienbeiträge eingezahlt und ausgegeben. Das Vergabeverfahren und die hierfür angewandten Kriterien sind jedoch selbst für unmittelbar Beteiligte nicht immer durchschaubar gewesen, was teilweise zu erheblichen Missverständnissen geführt hat. Diese Handreichung ist dazu gedacht, allgemeine Hinweise für erfolgreiche Anträge zu liefern und Erfahrungswissen rund um das Verfahren zur Verfügung zu stellen. Insbesondere für neue Mitglieder der Fakultät soll damit eine Einführung und hilfreiche Orientierung für eigene Antragstellungen gegeben werden. Wir hoffen, Sie finden für diese Erläuterungen gute Verwendung.
Mit freundlichen Grüßen,

Der Studierendenrat der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät, 1.05.2011
Hinweise zum nachfolgenden Leitfaden

1 Alle verwendeten Rollenbezeichnungen sind geschlechtsneutral aufzufassen.

2 Die aufgeführten Erläuterungen stellen eine Hilfestellung zur allgemeinen Orientierung dar. Die Beachtung dieser Kriterien beim Antragsverfahren für Studienbeiträge wird dringend empfohlen, schließt aber eine mögliche Ablehnung des Antrags nicht aus.

I. Allgemeines zur Vergabe von Studienbeiträgen an der Fakultät
Die Vergabe der Studienbeiträge findet im Wintersemester statt. Im Sommersemester gibt es zusätzlich eine Nachverteilungsrunde, wenn belastbare Zahlen über die tatsächliche Höhe der verfügbaren Mittel vorhanden sind. Diese Vergaberunden sind nicht auf bestimmte Ausgabetypen beschränkt. Zuständig für die Bearbeitung der Anträge ist die Studienbeitragsvergabekommission, die über Termine und Fristen informiert und allen beantragten Maßnahmen vor ihrer Umsetzung zustimmen muss.
Der Fakultät steht ein gewisser Prozentsatz der geleisteten Beitragszahlungen von den an ihr eingeschriebenen Studierenden zu. Es besteht jedoch kein „Anspruch“ im Vorhinein auf die tatsächliche Verwendung von Studienbeiträgen innerhalb der Fakultät, beispielsweise nach einem vorgefertigten Verteilungsschlüssel. Die innerfakultäre Verteilung erfolgt im Rahmen des Bayerischen Hochschulgesetzes nach Ermessen der Studienbeitragsvergabekommission. Relevante Paragraphen finden Sie im Anhang.
In der Studienbeitragsvergabekommission sind zu gleichen Teilen stimmberechtigt: Dekan_in, Studiendekan_in und zwei gewählte studentische Fakultätsvertreter_innen. Anträge sind bei der Fakultätsverwaltung einzureichen, Adressat ist die Studienbeitragskommission. Die Anträge sind dabei sowohl in Papier-, als auch in digitalisierter Form einzureichen. 
Sinnvoll ist es, Anträge mit Lehrstühlen im gleichen Fachbereich / Einrichtung abzustimmen und gesammelt, idealerweise als einheitliches Antragsdokument, einzubringen. Außerdem ist das vorgesehene Formblatt zu verwenden; dieses wird von der Fakultätsverwaltung zur Verfügung gestellt.
Ähnliches gilt für die Berichterstattung für die Verwendung von Studienbeiträgen, die auf Weisung des Dekans oder der Dekanin, meist einmal im Jahr, durchzuführen ist. Hier ist ebenso das Formblatt zu verwenden.  Diese Berichte erreichen die gesamte Studienbeitragsvergabekommission und die Studierendenvertretung.

II. Verfahrensgrundsätze des Studierendenrates
Die Studierenden sind nach BayHSchG Art. 71 Abs. 2 paritätisch an der Vergabe von Studienbeiträgen beteiligt. Um die Entscheidungen der Studierenden bezüglich der Bewilligung oder Ablehnung einzelner Anträge nachvollziehen zu können, haben wir einige Erläuterungen zu unserem Vorgehen bereitgestellt.
Die folgenden Erläuterungen stellen Verfahrensgrundsätze der Studierendenvertretung der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät dar. Im Sinne eines transparenten Verfahrens möchten wir diese Kriterien offenlegen. 
1. Verbesserung der Lehre
Studienbeiträge dienen in erster Linie der Verbesserung der Studienbedingungen (BayHSchG Art. 71 Abs. 1).  „Verbesserung“ ist in diesem Fall jedoch oft schwer zu unterscheiden von „Ermöglichung“ oder „Aufrechterhalt“, z.B. der Lehre. 

Der Freistaat Bayern hat nach dem BayHSchG Art. 5 Abs. 1 „den Hochschulen […] Stellen und Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben“ zur Verfügung zu stellen.  Aus Sicht der Studierenden darf der Freistaat Bayern - oder, wo zutreffend, die Universität Augsburg -  nicht durch Zweckentfremdung von Studienbeiträgen aus der Pflicht genommen werden, eine umfassende Finanzierung für notwendige Aufgaben im Bereich der Hochschule und des Studiums zu leisten. Demnach ist folgendes zu beachten:

a) Pflichtbestandteile des Studiums – inklusive aller Pflichtveranstaltungen, Pflichtexkursionen, Pflicht-Geräteaustattungen und Pflicht-Basisqualifikationen – sind dem Gesetz nach aus staatlichen Mitteln in Abhängigkeit  von Studierendenzahlen zu finanzieren. Bisher geschieht und geschah das nicht immer im angemessenen und ausreichenden Umfang. Dennoch ist dies ist als geltendes, gültiges und einklagbares Recht anzusehen. Bei der Aufdeckung und Beseitigung eventueller Missstände (z.B.  unzulässige Unterfinanzierung von Studiengängen) durch Auseinandersetzung mit den verantwortlichen Stellen erhalten Sie jederzeit unsere vollste Unterstützung. Eine Finanzierung des minimalen Pflichtbestandteils des Studiums aus Studienbeiträgen ist jedoch gesetzlich nicht zulässig.
b) Für neu einzuführende oder eingeführte Studiengänge und gestiegene Studierendenzahlen gilt BayHSchG Art. 71 Abs. 3: „Zur Sicherstellung der Verbesserung der Studienbedingungen bleiben die aus Studienbeiträgen finanzierten Verbesserungen der personellen oder sächlichen Ausstattung bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität außer Betracht.“ Auch hier gilt: eine Finanzierung aus Studienbeiträgen zur Ermöglichung der Lehre ist gesetzlich nicht zulässig.

Um die Chancen auf Bewilligung zu erhöhen, sollte ein Antrag darstellen, wie sich über den Pflichtbestandteil des Studiums hinaus ausweisbare Verbesserungen der Studienbedingungen erzielen lassen.
2. Faire Verteilung unter Berücksichtigung der Fächervielfalt

Verfahrensgrundlage der Studierendenvertretung der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät ist die möglichst faire und gleichberechtigte Verteilung von Studienbeiträgen. Die besondere Fächervielfalt an dieser Fakultät bedeutet, dass nicht nur möglichst viele Studierende durch bewilligte Maßnahmen angesprochen werden sollen, sondern auch sehr viele unterschiedliche spezifische Fachinteressen. Um beide Tatsachen gleichermaßen zu berücksichtigen, sollten beantragte Maßnahmen so viele Studierende wie möglich sinnvoll fördern und/aber möglichst allen prinzipiell zugänglich sein. 

3. Transparente, begründete Anträge
Wir sehen es als höchste Pflicht, die Ausgabe der Beiträge in Verantwortung gegenüber den Studierenden sorgfältig zu überwachen. Dutzende Lehrstühle sind an der Fakultät angesiedelt; wir sind deswegen auf eine umfassende Information durch Anträge und Berichte angewiesen. 
Ohne vorherige schriftliche Begründung kann ein Antrag nicht berücksichtigt werden, da gestellte Anträge auch im Plenum des Studierendenrates behandelt werden müssen und von allen Mitgliedern ein Meinungsbild eingeholt wird. Eine rückwirkende Finanzierung bereits umgesetzter Maßnahmen ist leider nicht zulässig.
Oft lässt sich das zur Verfügung gestellt Formblatt für diese Angaben verwenden. Bei komplexen Sachverhalten kann es ratsam sein, ins persönliche Gespräch zu treten. Eine verständliche Begründung hinsichtlich der angestrebten Verbesserung der Lehre durch die beantragte Maßnahme ist in jedem Fall erforderlich.
Dieses Vorgehen soll es uns ermöglichen, den Antrag möglichst getreu der Intention und ohne Fehlinterpretationen zu bearbeiten. Praktisch gesehen: Ein Antrag, der argumentativ uneingeschränkt nachvollziehbar ist (auch um ihn vor der Studierendenschaft verteidigen zu können), findet selbstverständlich eher unsere Zustimmung als ein Antrag mit fehlenden Angaben.
HINWEIS: Die Verwendung bewilligter Mittel darf nur nach den im Antrag gemachten Angaben erfolgen. Den Auftrag, dies zu prüfen, nehmen wir sehr ernst; ergänzend zu den Berichten werden deshalb regelmäßig zusätzliche Informationen herangezogen. Eine abweichende Verwendung der Mittel ist nicht zulässig und trägt rechtliche Konsequenzen nach sich. 
4. Planungssichere Haushaltung
Es ist nicht auszuschließen, dass die verfügbaren Mittel aus Studienbeiträgen bei einer Vergaberunde nicht für alle Anträge ausreichen. Teilweise müssen vorgegebene Höchstgrenzen für bestimmte Maßnahmen eingehalten werden und teilweise machen prognostizierte Einnahmeeinbußen neue langfristige Einplanungen nicht möglich. Insgesamt sind bei der Vergabe einmalige, oder zumindest kurzfristig angelegte Ausgaben, sowie Maßnahmen mit möglichst gering angelegten Kosten im Zweifelsfall vorzuziehen.
Anlage 1: Relevante Auszüge aus dem bayerischen Hochschulgesetz
Nachzulesen unter :

http://by.juris.de/by/gesamt/HSchulG_BY_2006.htm

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/fakultaet/pdfs/bayhschg.pdf
Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 […]
Abschnitt I: Allgemeine Grundlagen

Art. 5: Finanzierung

(1) Der Freistaat Bayern stellt den Hochschulen nach Maßgabe des Staatshaushalts Stellen und Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Die Hochschulen tragen zur Finanzierung ihrer Aufgaben durch Einwerbung von Mitteln Dritter, mit ihrem Körperschaftsvermögen und durch sonstige Einnahmen bei. […]

(2) Die Zuweisung der staatlichen Mittel orientiert sich an dem zur Erfüllung der Aufgaben nach Art. 2 erforderlichen Bedarf und an den in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten Leistungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags zu berücksichtigen. Die Kriterien für eine leistungs- und belastungsbezogene Mittelzuweisung werden im Benehmen mit den Hochschulen vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (Staatsministerium) festgelegt.

(3) Die Hochschule stellt auf der Grundlage ihrer Entwicklungsplanung und etwaiger Zielvereinbarungen sowie unter Berücksichtigung der staatlichen Vorgaben einen Voranschlag zum Staatshaushaltsplan auf.

[…]

Abschnitt VI: Beiträge und Gebühren

Art. 71: Studienbeiträge und Gebühren

(1) Die Hochschulen erheben von den Studierenden Studienbeiträge als Körperschaftsangelegenheit. Die Studienbeiträge dienen der Verbesserung der Studienbedingungen. […]
(2) Die Studierenden sind bei der Entscheidung über die Höhe der Studienbeiträge und über die Verwendung der Einnahmen paritätisch zu beteiligen; Abs. 6 bleibt unberührt. Über die Höhe und Verwendung der Einnahmen haben die Hochschulen jährlich gesondert Rechnung zu legen.

(3) Zur Sicherstellung der Verbesserung der Studienbedingungen bleiben die aus Studienbeiträgen finanzierten Verbesserungen der personellen oder sächlichen Ausstattung bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität außer Betracht.

[…]
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